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Betreff: 

Telolon (0222) 501 65 

Durchwuhl 2 3 7 9 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Führung 
des Unternehmerbuch�s und damit zusammenhängende 

Regelungen des Handels-, Gesellschafts- und Ge­
nossenschaftsrechts, des Versicherungsaufsichts­
gesetzes, des AUßerstreitgesetzes, der Juris­
diktions- und des Rechtspflegergesetzes, des 
Gerichtskommissärsgesetzes sowie des Exekutions-, 
Insolvenz- und Gerichtsgebührenrechts 
(Unternehmerbuchgesetz - UntBuG); 
N AC H T R AG 

Ontllm 
23.11.1990 

Der österreichische Arbeiterkammertag regt in Ergänzung zu seiner 

Stellungnahme vom 30.10.1990 an, die Gesellschafterliste der GmbH 

gemäß dem jeweils letzten stand in das Hauptbuch aufzunehmen. 

An die Stelle der derzeitigen "Jänner'liste" (§ 26 Abs. 3 GrnbHG) 

sollt e e; ne 1 auf end e A k tu a 1 i s ; e r' u n g der' Ge 5 e 1 1 sc ha f t e r 1 ist e bei 

jeder Änderung treten. Der österreichische Arbeiterkammertag 

schlägt folgende Neuformulierung des § 21 Abs. 1 GmbHG vor: 

"(1) Die Geschäftsführer haben jeweils unverzüglich eine dem 

1 etzten Stand entsprechende Liste mi t den ; n § 9 Abs. 2 Z. 2 

genannten Angaben 

Gesell schaft der 

zum Handelsregister' einzur'eichen, sobald der' 

Obergang e; nes Geschäftsantei 1 s, di e ÄnderLlng 
des Namens, der Anschrift, einer Stammeinlage oder der 
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geleisteten Ei Mzahlungen eines Gesellschafters nachgewiesen wir�. 

Die Liste ist l von allen Geschäftsführern beglaubigt zu unter­

zeichnen". 

Weiters wird 

vorgeschlagen: 

"2. Eine von d 

i e Neuformul i erung des § 9 Abs. 2 Z. 2 GmbHG 

n Anmeldenden unterfertigte Liste der Gesellschaf­

Namen, Geburtsdatum, Anschrift sowie den Betl�ag 

Stammeinlage und der darauf geleisteten Einzah-

ter, di e . dere 

der übernommen n 
1 ungen enthäl t I. 

Ebenfalls soll eine Liste der Aktionäre, die eine mindestens 

25 %-ige Bete ligung an einer Aktiengesellschaft halten, sowie 

eine Liste de� Genossenschafter, die mindestens einen 25 %-igen 

Genossenschaft_anteil besitzen, in das Hauptbuch aufgenommen 

werden. Der In

.

� alt der Gesellschafterliste, qualifizierte Minder­

heits- und Me�rheitsaktionäre und Genossenschafter sollen abge­

speichert werd�n. Die Meldepflicht für die Organe der AG bzw. der 
I 

Genossenschaft�bH sollen im Aktien- bzw. Genossenschaftsgesetz 

verankert werd�n. 

Nicht sinnvoll erscheint die Erfassung der Kleinaktionär'e bzw. 

Kleingenossens hafter im ADV-Handelsregister im Hinblick auf ihre 

typischerweise große Zahl und ihre im Verhältnis zum Gesamtkapi­

tal geringe Einlage. 
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